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RS OGH 1981/2/17 4Ob6/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.02.1981

Norm

AngG §10 I

GeneralKollV über den Begriff des Entgelts §2

UrlG §6

Rechtssatz

Wird eine sogenannte Provision nicht in Prozenten und auch nicht für einzelne vom Kläger abgeschlossene Geschäfte

gewährt, sondern nach einem gesta7elten Mindestumsatz bestimmt und in festen Beträgen gewährt, ist dies eine über

den Zeitlohn (Fixum) hinausrechende zusätzliche Vergütung, die den besonderen Erfolg der Arbeitsleistungen, soweit

er einen bestimmten Mindestumsatz übersteigt, belohnt. In diesem Fall besteht das Arbeitsentgelt des Klägers in

Wahrheit aus einem Zeitlohn (Fixum) und einem Prämienlohn und hat dieser bei der Berechnung des Urlaubsentgelts

außer Betracht zu bleiben.
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Schlagworte

SW: Umsatz, Lohn, Gehalt, Belohnung, Urlaubsgeld, Angestellte, Bemessung, Kollektivvertrag, Vergütung, Satzung,

Remuneration
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